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1     Bekanntmachung 
 
 
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 und  des Lageberichts des VHS-
Zweckverbandes Kamen-Bönen gemäß § 101 GO NRW i. V.  m. § 9 a Absatz 2 der 
Satzung des VHS Zweckverbandes Kamen-Bönen 
 
 
Bekanntmachung 
 
 

1. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS 
Zweckverbandes Kamen-Bönen 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2008 des VHS-Zweckverbandes 
Kamen-Bönen wurde gemäß der Satzung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen durch 
den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Kamen nach den gesetzlichen Vorschriften 
geprüft. 
 
In Anlehnung an die Grundsätze der ordnungsgemäßer Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) wurde der Prüfbericht vom 14.09.2009 erstellt und in 
der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen 
am 01.10.2009 beraten. 
 
Der Ausschuss macht sich diesen Bericht gemäß Beschluss zu eigen und erteilt einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
 
 
Kamen, 01.10.2009 
 
 
gez. 
Rainer Fuhrmann 
 
Vorsitzender des 
VHS-Rechnungsprüfungsausschusses 

 
 

2. Die Zweckverbandsversammlung des VHS Zweckverbandes Kamen-Bönen hat in 
ihrer Sitzung am 01.10.2009 den vom Rechnungsprüfungsausschuss des VHS 
Zweckverbandes Kamen-Bönen geprüften Jahresabschluss 2008 und den 
Lagebericht des VHS Zweckverbandes Kamen-Bönen gemäß § 96 Absatz 1 GO 
NRW in Verbindung mit § 18 GkG festgestellt. 

 
3. Der von der Verbandesversammlung festgestellte Jahresabschluss 2008 und 

Lagebericht sind Gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW in Verbindung mit § 18 GkG der 
Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2009 angezeigt worden. 

 
 
Kamen. 17.12.2009 
 
 
gez.  
Hupe 
Verbandsvorsteher 

 



- 2 - 

2     Bekanntmachung 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 Ka-Me „Feuer wehr-Methler“ 
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kamen hat in seiner Sitzung am 10.11.2009 
folgendes beschlossen: 
 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 Ka-Me „Feuerwehr-Methler“ gem. § 2 
(1) BauGB. 
(Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind in dem anliegenden Lageplan  
ersichtlich.) 

 
2. Für einen Teilbereich des Planes werden nach Erlangen der Rechtskraft die 

bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 21 Ka-Me aufgehoben. 
 

3. Die Verwaltung wird mit der Planerarbeitung sowie der Durchführung des Verfahrens 
beauftragt 

 
Vorstehendes wird hiermit bekanntgemacht. 
 
 
Kamen, den 11.12.2009 
 
 
gez.  
Hupe 
Bürgermeister 
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3     Bekanntmachung 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 Ka-Me „zwisc hen Schimmelstraße und 
Eisenbahn Dortmund - Hamm“. 
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kamen hat in seiner Sitzung am 10.11.2009 
folgendes beschlossen: 
 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 Ka-Me „zwischen Schimmelstraße und 
Eisenbahn Dortmund - Hamm“ gem. § 2 (1) BauGB 
(Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind in dem anliegenden Lageplan 
ersichtlich.) 

 
2. Für einen Teilbereich des Planes werden nach Erlangen der Rechtskraft die 

bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 10 Ka-Me aufgehoben. 
 

3. Die Verwaltung wird mit der Planerarbeitung sowie der Durchführung des Verfahrens 
beauftragt 

 
Vorstehendes wird hiermit bekanntgemacht. 
 
 
Kamen, den 11.12.2009 
 
 
gez.  
Hupe 
Bürgermeister 
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4     Öffentliche Zustellung 
 

Stadtverwaltung Kamen, 59172 Kamen  
Fachbereich Feuerwehr und  
Rettungsdienst 

Auskunft erteilt: Frau Westermann 
Durchwahl: 02307/1483309 
Verwaltungsgebäude: Mersch 28 Raum       
Telefonzentrale: 02307/97211-0 Fax: 02307/1489011 
E-Mail: rathaus@stadt-kamen.de 
Internet: www.stadt-kamen.de 

 
Herrn 
Dennis Zielinski 
Stresemannstr. 10 
53123 Bonn 

 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 7.00 - 11.30 Uhr 
Mo – Mi 14.00 - 15.30 Uhr 
Do 14.00 - 15.00 Uhr 

Mein Zeichen (bitte bei Schriftverkehr angeben): Ihr Zeichen: Datum: 

37/3470597 und 3470598       28.12.2009 

 
               
 
                                             Öffentliche Zustellung 
 
 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schrifts tückes gem. § 10 Abs. 1 Nr.1 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 
 
Für Herrn Dennis Zielinski, Stresemannstr. 10, 53123 Bonn, werden hiermit die 
Bescheide vom 02.12.2009 öffentlich zugestellt. 
 
Die Bescheide können an der Feuer- und Rettungswache, Mersch 28, 59174 Kamen, 
während der Dienststunden abgeholt werden. 
 
Die Schriftstücke gelten an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushanges 
zwei Wochen verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG). 
 
 
 
 
Im Auftrag       Tag des Aushangs: 
        Tag der Abnahme:  
 
gez. 
Balkenhoff 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

- 



- 5 - 

5     Öffentliche Zustellung 
 

Stadtverwaltung Kamen, 59172 Kamen  
Fachbereich Innerer Service  

Auskunft erteilt: Frau Kaczmarek 
Durchwahl: 02307/148 2409 
Verwaltungsgebäude: Rathausplatz 1 Raum 407 
Telefonzentrale: 02307/148-0 Fax: 02307/148 9000 
E-Mail: pia.kaczmarek@stadt-kamen.de 
E-Mail: rathaus@stadt-kamen.de 
Internet: www.stadt-kamen.de 

�� �� �� �� �� 
Herrn 
Tobias Zajac 
Heggeweg 10 
59425 Unna 

�� �� �� �� �� 

�� �� �� �� �� 

 

Bitte beachten Sie die allgemeinen Öffnungszeiten: 
Mo - Do 8.30 - 12.00/14.00 - 16.00 Uhr, Fr 8.30 - 12.00 Uhr 
Besondere Öffnungszeiten: 
Fachbereich Bürger Service: 
Mo – Fr 7.15 – 12.00 Uhr / Mo u. Mi 14.00 – 16.00 Uhr 
 Do 14.00 – 17.00 Uhr 
Fachbereich Jugend: Bitte Termine vereinbaren 

Mein Zeichen (bitte bei Schriftverkehr angeben): Ihr Zeichen: Datum: 

10.4/Zajac �� �� �� �� �� 28.12.2009 

 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schrifts tückes gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 
 
Für Herrn Tobias Zajac, Heggeweg 10, 59425 Unna, werden hiermit 2 Schreiben vom 
21.12.2009 öffentlich zugestellt. 
 
Die Schreiben können im Fachbereich Innerer Service – Personal –, Rathausplatz 1,  
59174 Kamen,  während der Dienststunden abgeholt werden. 
 
Die Schriftstücke gelten ab dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushanges 
zwei Wochen verstrichen sind ( § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG ). 
 
 
 
Im Auftrag       Tag des Aushanges: 
        Tag der Abnahme: 
 
gez. 
Vehlow 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

- 
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6     Aufgebote und Kraftloserklärungen der Städt. Sparkasse Kamen 
 
 
Kraftloserklärung  
 
Das Sparkassenbuch Nr. 30594535 wird hiermit für kraftlos erklärt.  
 
Kamen, 11.12.2009  
 
Sparkasse Kamen  
Der Vorstand 
 
 
 
Aufgebot   
 
Für das von der Sparkasse Kamen ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 35266899 wurde die 
Durchführung des Aufgebotsverfahrens beantragt.  
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches Nr. 35266899 wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter 
Vorlage des Sparkassenbuches binnen drei Monaten, spätestens am 08.03.2010, beim Vorstand der 
 Sparkasse Kamen geltend zu machen.  
 
Andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.  
 
Kamen, 08.12.2009  
 
Sparkasse Kamen  
Der Vorstand 
 
 
 
Aufgebot   
 
Für das von der Sparkasse Kamen ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 35266907 wurde die 
Durchführung des Aufgebotsverfahrens beantragt.  
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches Nr. 35266907 wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter 
Vorlage des Sparkassenbuches binnen drei Monaten, spätestens am 08.03.2010, beim Vorstand der 
 Sparkasse Kamen geltend zu machen.  
 
Andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.  
 
Kamen, 08.12.2009  
 
Sparkasse Kamen  
Der Vorstand 
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7       Bekanntmachung 
 
 
 

1. Sechzehnte Satzung 
 
 

zur Änderung der Satzung 
für den Rettungsdienst der Stadt Kamen 

und der Gemeinde Bönen 
vom 22. Dezember 2009 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW S. 380), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW S. 394), der §§ 1, 2, 14 
und 15 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 
Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW / RettG NRW) vom 
24. November 1992 (GV NRW S. 458), zuletzt geändert durch Artikel 66 des Dritten 
Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), und der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna, der Stadt Bergkamen, der Stadt Kamen und der 
Gemeinde Bönen über die Durchführung des Rettungsdienstes hat der Rat der Stadt Kamen 
in seiner Sitzung am 17. Dezember 2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1  
 
Der § 5 "Höhe der Gebühren" wird wie folgt geändert: 
 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Rettungsdienst werden folgende 
Gebühren erhoben: 
 
1. Leistungen 
 
1.1 innerhalb des Rettungsdienstbereiches 
 
1.1.1 Krankentransportwagen (KTW) 
         pro Person und Einsatz 186,40 Euro 
 
1.1.2 Rettungswagen (RTW) 
         pro Person und Einsatz 443,40 Euro 
 
1.1.3 Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) 
         pro Person und Einsatz 219,70 Euro 
 
1.2 außerhalb des Rettungsdienstbereiches zusätzlich 
 
1.2.1 Kilometerpreise 
 
Es werden die gefahrenen Kilometer (Hin- und Rückfahrt, angefangene Kilometer voll) 
berechnet 
 
1.2.1.1 Krankentransportwagen (KTW) 
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            pro gefahrenen Kilometer 1,00 Euro 
 
1.2.1.2 Rettungswagen (RTW) 
            pro gefahrenen Kilometer 3,00 Euro 
 
1.2.1.3 Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) 
            pro gefahrenen Kilometer 5,60 Euro 
 
1.2.2 Tagegeld für das Personal nach geltendem Reisekostenrecht 
 
2. Wartezeiten 
 
2.1 bis zu 30 Minuten ohne zusätzliche Berechnung 
 
2.1.1 ab 31. Minute für den Krankentransportwagen (KTW) 
         für jede angefangene Stunde 56,90 Euro 
 
2.1.2 ab 31. Minute für den Rettungswagen (RTW) 
         für jede angefangene Stunde 108,30 Euro 
 
3. Reinigung / Desinfektion der Fahrzeuge 
 
3.1 besondere Reinigung nach Verunreinigung 82,50 Euro 
 
3.2 Desinfektion des Fahrzeuges 206,30 Euro 
 
In den vorstehenden Gebühren ist die Kostenselbstbeteiligung bei Krankenfahrten nach 
Maßgabe des Kostendämpfungsergänzungsgesetzes vom 22.12.1981 enthalten. 
 
Die Kosten für Fehleinsätze wurden in der Kalkulation der obigen Gebührensätze in Ansatz 
gebracht. Lediglich die variablen Kosten für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen bleiben 
unberücksichtigt, soweit es sich um nicht abrechenbare Rettungsdiensteinsätze handelt. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
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2.  Bekanntmachung der Änderungssatzung  
 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 17.12.2009 beschlossene 
„Sechzehnte Satzung zur Änderung der Satzung für den Rettungsdienst der Stadt Kamen und der 
Gemeinde Bönen“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NW kann die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Kamen, 22. Dezember 2009 
 
 
 
gez. 
Hupe, Bürgermeister 
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8     Bekanntmachung 
 
 
 
1. Fünfte Satzung 
 zur Änderung der Satzung der Stadt Kamen 

über die Erhebung von Standgeld 
für Wochenmärkte und Volksfeste 

vom 22. Dezember 2009 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S.380), der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV 
NRW S. 394), und des § 71 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBI. I S. 202), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 22. 4. 
2009 (BGBl. I S. 818, 823) hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 17. Dezember 
2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 4 „Gebührenhöhe“ Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Es werden folgende Standgelder pro Tag  der Benutzung erhoben: 
 

1. Fahr-, Belustigungs- und Schaugeschäfte: 
 
a) für die ersten 100 qm    je qm  0,54 € 
b) für die nächsten 100 qm    je qm  0,46 € 
c) für jeden weiteren qm    je qm  0,35 € 
d) mindestens                 31,00 € 
 

2. Verlosungen, Schießwagen und sonstige Warenausspielungen: 
 
a) für jeden lfd. m       3,11 € 
b) bei mehreren fronten (Pavillon) für jeden qm   1,90 € 
c) mindestens                           11,00 € 
 

3. Verkaufsgeschäfte aller Art, außer Imbiss- und Getränkestände: 
 

a) für jeden lfd. m       1,73 € 
b) mindestens        7,12 € 
 

4. Imbissstände: 
 

a) für jeden lfd. m       4,10 € 
b) bei mehren Verkaufsfronten (Pavillon) 
     für die ersten 10 qm      2,50 € 
     für jeden weiteren qm      1,32 € 
c) mindestens                 25,20 € 
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5. Ausschankstände: 
 

a) für die ersten 10 qm      2,14 € 
b) für jeden weiteren qm      1,13 € 
c) mindestens                 21,60 € 
 

6. Verkaufsgeschäfte eines Bauern- und Krammarktes je lfd. m: 3,72 € 
 
 

Artikel 2 
 
Nach § 5 wird folgender § 5a eingeführt: 
 
 

§ 5a 
Müllkostenbeitrag bei Volksfesten (Kirmessen) 

 
Für die Müllentsorgung bei Volksfesten (Kirmessen) werden folgende Müllkostenbeiträge für 
eine 4-tägige Veranstaltung erhoben: 
 

a) für Fahrgeschäfte etc. nach § 4 Abs. 1 Nr. 1   6,00 € 

b) für Verlosungen etc. nach § 4 Abs. 1 Nr. 2             15,00 € 

c) für Verkaufsgeschäfte nach § 4 Abs. 1 Nr. 3                       13,50 € 

d) für Imbissstände nach § 4 Abs. 1 Nr. 4                        22,50 € 

e) für Ausschankstände nach § 4 Abs. 1 Nr. 5     5,00 € 

f) für Geschäfte nach § 4 Abs. 1 Nr. 6          -  

 

Die Gebühren verstehen sich zuzüglich gesetzl. MwSt.. 

 

 

Artikel 3 
 
Nach § 5a wird folgender § 5b eingefügt: 
 
 

§ 5b 
Stromkostenpauschalen bei Wochenmärkten 

 
Für Beschicker des Wochenmarktes werden zusätzlich zum Standgeld gem. § 4 Abs. 1 
folgende Stromkostenpauschalen erhoben: 
 
Elektrischer Anschlusswert   Stromkostenpauschale 
      
Bis 2,0 KW     2,- € 
2,1 bis 3,5 KW    3,- €  
Über 3,5 KW     4,- € 
 
 
Artikel 4 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
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2.  Bekanntmachung der Änderungssatzung  
 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 17.12.2009 beschlossene „Fünfte 
Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kamen über die Erhebung von Standgeld für 
Wochenmärkte und Volksfeste vom 22. Dezember 2009“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NW kann die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

 
f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Kamen, 22. Dezember 2009 
 
 
 
gez. 
Hupe, Bürgermeister 
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9     Bekanntmachung 
 

Satzung der Städtischen Sparkasse Kamen 
in der Fassung vom 28.12.2009 

 
 

Aufgrund der §§ 6 und 8 Abs. 2 des Sparkassengesetzes NRW vom 18. November 2008 hat 

der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 24.09.2009 die Neufassung der Satzung für 

die Sparkasse Kamen beschlossen. 

 
§ 1 
Name und Sitz 
 
(1) Die Städtische Sparkasse Kamen mit dem Sitz in Kamen  

 
ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die 
Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. 

 
(2) Im Geschäftsverkehr kann die Sparkasse die Kurzbezeichnung Sparkasse Kamen 

führen. 
 
(3) Die Sparkasse ist Mitglied des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes. 

 
(4) Die Sparkasse führt das dieser Satzung beigedruckte Dienstsiegel. 
 
 
§ 2 
Träger  
 
Träger der Sparkasse ist die Stadt Kamen. 
 
 
§ 3 
Organe 
 
Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. 
 
 
§ 4 
Verwaltungsrat 
 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 
 

a) dem vorsitzenden Mitglied, 
b) zehn weiteren sachkundigen Mitgliedern und 
c) zwei Dienstkräften der Sparkasse. 
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(2) Die Ausgabe von Genussrechten, die Eingehung nachrangiger Verbindlichkeiten sowie 
die Aufnahme von Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter und sonstiger haftender 
Eigenmittel bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates. 

§ 5 
Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. 
 
(2) Der Verwaltungsrat kann ein stellvertretendes Mitglied des Vorstandes bestellen. 
 
 
§ 6 
Vertretung der Sparkasse 
 
(1) Die Sparkasse wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. 
 
(2) Der Vorstand ist berechtigt, einzelnen Vorstandsmitgliedern oder anderen Beschäftigten 

der Sparkasse Vertretungsmacht für einzelne oder bestimmte Arten von Geschäften zu 
erteilen. Das gilt insbesondere für den Erwerb und die Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten der Sparkasse sowie für Vollmachten 
an Dritte zur Wahrnehmung der Interessen der Sparkasse (z.B. in Rechtsstreitigkeiten, 
Zwangsversteigerungen). 

 
(3) Vorstandsmitglieder im Sinne dieser Regelung sind ordentliche und stellvertretende 

Vorstandsmitglieder. 
 
 
§ 7 
Kredite und Beteiligungen 
 
Gebiet nach § 3 Abs. 1 a) SpkG ist das Gebiet des Trägers und der Städte und Gemeinden 
des Kreises Unna sowie der Stadt Hamm und der Stadt Dortmund. 
 
 
§ 8 
Inkrafttreten der Satzung 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 18. Dezember 2002 außer Kraft. 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  

 
 
 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 24.09.2009 beschlossene 
und vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen am 20.10.2009 genehmigte 
„Neufassung der Satzung der Städt. Sparkasse Kamen“ wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z.Z. gültigen 
Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kamen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Kamen, 28. Dezember 2009  
 
In Vertretung 
 
 
gez. Baudrexl 
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10     Bekanntmachung 
 

Achtzehnte Satzung 
 
 

zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Kamen 
vom 28.12.2009 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW S. 514), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 390) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Art. II Gesetz zur Novellierung des Kurortegesetzes 
sowie zur Änderung weiterer Gesetze und Verordnungen vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 18), hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 12.11.2009 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1  
 
 
Das Straßenverzeichnis – Anlage zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung – wird 
geändert. 
 
In dem Teil A des Straßenverzeichnisses – Straßen, bei denen neben den Gehwegen auch 
die Fahrbahnen von den Anliegern zu reinigen sind – wird folgende Änderung 
vorgenommen: 
 
Gertrud-Bäumer-Straße (nur asphaltierte und plattierte Stichstraßen, die in der  

     Anlage gelb gekennzeichnet sind)    (Ka) 
 
Helene-Lange-Straße     (nur asphaltierte und plattierte Stichstraßen, die in der 
       Anlage gelb gekennzeichnet sind)    (Ka) 
 
 
In dem Teil B des Straßenverzeichnisses – Straßen, deren Fahrbahnen durch die Stadt 
gereinigt werden – wird folgende Änderung vorgenommen: 
 
Buchstabe b) Anliegerstraßen (Reinigungsklasse 2), 1xwöchentl. Reinigung 
 
Gertrud-Bäumer-Straße (nur asphaltierte Straßenbereiche, die in der Anlage 
        blau gekennzeichnet sind)     (Ka) 
 
Helene-Lange-Straße    (nur asphaltierte Straßenbereiche, die in der Anlage 
       blau gekennzeichnet sind)      (Ka) 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  
 
 
 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 12.11.2009 beschlossene 
„Achtzehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der 
Stadt Kamen“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kamen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Kamen, 28. Dezember 2009 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Baudrexl 
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11     Bekanntmachung 
 

Zweite Satzung 
 
 
zur Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Kamen f ür die kommunalen Friedhöfe im 

Stadtgebiet vom 28.12.2009 
 

 
 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
(Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW S. 313) und des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 
Juni 2008 (GV. NRW S. 514), hat der Rat der Stadt Kamen am 12.11.2009 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
 
 

Artikel 1  
 
 
§ 6 der Satzung erhält folgende neue Absätze 1 und 2: 
 
 

(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedürfen Steinmetze, 
Bildhauer und Bestatter für ihre gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der 
vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende 
müssen ihre Tätigkeiten auf den Friedhöfen anzeigen. 

 
(2) Auf ihren Antrag hin werden nur die in Absatz 1 Satz 1 genannten 

Gewerbetreibenden zugelassen, die 
 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
 
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. in das Verzeichnis gemäß § 19 

Handwerksordnung nachweisen oder  
 

c) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder  
 

d) über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. 
 
 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  
 
 
 
 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 12.11.2009 beschlossene 
„Zweite Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung der Stadt Kamen für die kommunalen 
Friedhöfe im Stadtgebiet“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kamen vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Kamen, 28.12.2009 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Baudrexl 
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12     Bekanntmachung 
 

Dritte Satzung 
 

Zur Änderung der Beitrags-und Gebührensatzung 
Zur Entwässerungssatzung der Stadt Kamen 

vom 28.12.2009 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 30. Juni 2009 (GV. NRW S. 380) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Art. II Gesetz zur Novellierung des Kurortegesetzes 
sowie zur Änderung weiterer Gesetze und Verordnungen vom 11. Dezember 2007 (GV.NRW 
S. 8) sowie der  
§§ 51 ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03. Mai (GV NRW S. 463 FF.) hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 17.12.2009 
folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

1.  § 8 Abs. 9 der Beitrags- und Gebührensatzung erhält folgende Fassung: 
 
    (9) Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,88 €/cbm Abwasser 
 
 
2.  § 9 Abs. 3 Satz 2 der Beitrags- und Gebührensatzung erhält folgenden Wortlaut: 
      
     Die Niederschlagsabwassergebühr beträgt 1,21 €/qm. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.  Januar 2010 in Kraft. 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  
 
 
 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 17.12.2009 beschlossene 
„Dritte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Kamen“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kamen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
Kamen, 28.12.2009 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Baudrexl 
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13     Bekanntmachung 
 

Satzung der Stadt Kamen 
über die förmlich Festlegung des Sanierungsgebietes  

„Kamen Innenstadt V“ 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.12.2009 

 
 

Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), sowie der §§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 41 Abs. 1 g der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV NRW S. 380) hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 18.09.2008 
und 17.12.2009 folgende Sanierungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes 
 

Das Sanierungsgebiet umfasst die im beiliegende Lageplan umgrenzten Grundstücke und 
Grundstücksteile im Stadtzentrum Kamen. Der beiliegende Plan, in dem das 
Sanierungsgebiet „Kamen Innenstadt V“ dargestellt ist, ist Bestandteil der Satzung. 
Der in dem Lageplan gekennzeichnete Bereich wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich 
festgelegt. Es erhält die Bezeichnung „Sanierungsgebiet Innenstadt V“. 
 
 

§ 2 Ziele und Zwecke der Sanierung 
 

In dem in § 1 abgegrenzten Sanierungsgebiet liegen städtebauliche Missstände gem. § 136 
BauGB vor. Die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ist im vorliegenden Fall 
erforderlich und zweckmäßig, da durch sie wesentliche Umgestaltungen und 
Verbesserungen des Gebietes zur Behebung der städtebaulichen Missstände herbeigeführt 
werden. 
Städtebauliche Missstände liegen gem. § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB im vorliegenden 
Fall vor, da das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
nicht entspricht bzw. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, 
die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen. 
Als Ziele und Zwecke städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen werden bestimmt: 

·  Bereitstellung von Arbeitsplätzen 
·  Verbesserung der Verkehrssituation 
·  Stärkung und Belebung der Innenstadt 
·  Wohnumfeldverbesserungen (z. B. Bahnhofstraße, Innenstadt Bereich Seseke) 
·  Entwicklung der Innenstadt zum Freizeitort (Öffnung der Seseke zur Innenstadt) 
·  Aufwertung des Erlebniswertes für Freizeit, Kurzzeiterholung und Sport (Bereiche 

Sportstätten, Konzert-Aula, Flusslauf d. Seseke) 
·  Klimaschutz durch energetische Sanierung von Gebäuden, die als soziale 

Infrastruktur in der Gemeinde in dem gekennzeichneten Gebiet genutzt werden 
(Schulen, Sportstätten, Kultur- u. Begegnungseinrichtungen) und Verbesserung der 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 

·  Optimierung und Verbesserung des Schulstandortes 
·  Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
·  Förderung des ÖPNV und des SPNV (Neuordnung und Umgestaltung des 

Bahnhofsumfeldes – ZOB, P+R-Angebotserweiterung) 
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Bei den festgelegten Zielen und Zwecken überwiegen insgesamt die öffentlichen Belange. 
Der Nutzen für die Allgemeinheit steht im Vordergrund der Sanierungsmaßnahmen. 
 

 
 

§ 3 Sanierungsverfahren 
 

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt. Die Anwendung der §§ 152 bis 156 BauGB wird ausgeschlossen. Die 
Genehmigungspflicht gemäß § 144 BauGB wird ebenfalls insgesamt ausgeschlossen. 
 
 

§ 4 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt gem. § 143 Abs. 1 Satz 4 BauGB am Tage ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 

§ 5 Fristsetzung 
 

Die Sanierung soll innerhalb einer Frist von 10 Jahren durchgeführt werden. 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G 

 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW Verletzungen  von 
Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
können, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kamen vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Des weiteren wird auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften und auf die 
Rechtsfolgen von Satzungen gem. § 215 Abs. 2 BauGB hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Kamen unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung der Stadt Kamen über die förmlich Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Kamen Innenstadt V“ in Kraft. 
 
 
Kamen, 28.12.2009 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Baudrexl 




